
1. Zur Steuerung des möglichen PPP-Projekts an den Bergneustädter Schulen wird eine 
Lenkungsgruppe aus Politik und Verwaltung gebildet, der von jeder Fraktion ein Mitglied 
angehört. 
 
In diese Lenkungsgruppe entsenden die Fraktionen folgende Vertreter: 
 
CDU-Fraktion:  ________________________ 
 
SPD-Fraktion:  ________________________ 
 
FDP-Fraktion:  ________________________ 
 
Fraktion B90/Die Grünen: ________________________ 
 
UWG-Fraktion:  ________________________ 

 
2. Abweichend von den geltenden Zuständigkeitsregelungen ermächtigt der Rat die Vertreter 

der Fraktionen in der Lenkungsgruppe, alle PPP-Sachentscheidungen selbst zu treffen. Dies 
gilt jedoch nur bis zu der dem Rat selbst vorbehaltenen Entscheidung über die Fortsetzung 
des PPP-Verfahrens nach Vorliegen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs.  Sofern eine 
inhaltliche oder zeitliche Änderung des PPP-Verfahrenskonzepts erforderlich werden 
sollte, ist hierzu ein Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
einzuholen.  

 
 
 
 
 
 
 
3. Aus Gründen der Rechtssicherheit eines möglichen späteren Vergabeverfahrens für die 

PPP-Leistungen sind von allen Mitgliedern der Lenkungsgruppe und der 
verwaltungsinternen Projektgruppe schriftliche Verschwiegenheitserklärungen abzugeben. 

 


